
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 23. März 1988 

853. Privater Gestaltungsplan «Grossmatt», Urdorf 

Am 2. Dezember 1987 stimmte die Gemeindeversammlung Urdorf dem 
privaten Gestaltungsplan «Grossmatt» zu. Innerhalb der Rekursfrist 
gingen gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurs­
kommissionen und des Bezirksrates Zürich keine Rekurse ein. 

Die Bauordnung der Gemeinde Urdorf vom 4. April 1984 lässt in der 
vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1659/ 1985 genehmigten Fassung 
in der Industriezone Handels- und Dienstleistungsbetriebe nicht zu. Mit 
dem Gestaltungsplan «Grossmatt» werden in diesem Gebiet solche Be­
triebe mit Ausnahme von Einkaufszentren zugelassen. Diese selektive 
Festlegung ist im Rahmen des vorliegenden Gestaltungsplans zulässig, 
da die Grundeigentümer sich diese Beschränkung selbst auferlegt haben. 
Auch im übrigen erweisen sich die gestützt auf § 84 PBG getroffenen 
Regelungen des Gestaltungsplans als recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der private Gestaltungsplan «Grossmatt», mit Zustimmung der 
Gemeindeversammlung Urdorf vom 2. Dezember 1987, wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Urdorf, 8902 Urdorf (unter Rück­
sendung von drei mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exempla­
ren des Gestaltungsplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Bau­
rekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 23. März 1988 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 
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Zustimmung des Gemeinderates vom: 2 6. OKT. 1987 

Namens des Gemeinderates, 
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Zustimmung der Gemeindeversammlung vom: 2. DEZ. 1987 

Namens der Gemeindeversammlung, 
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VORSCHRIFTEN ZUM GESTALTUNGSPLAN "GROSSMATT" URDORF 

1. Bauzone ist die Industriezone I. 

2. Handels- und Dienstleistungsbetriebe sind zugelassen, aus­
genommen sind Einkaufszentren. 

Die Nutzung "Handels- und Dienstleistungen" kann bis 100 % 
betragen. 

3. Es ist sowohl eine Baumassenziffer von 9.5 m3 / m2 als auch 
eine Ausnützungsziffer von 200 % einzuhalten. 

4 . Es können maximal sieben anrechenbare Geschosse gebaut wer­
den. Das Attikageschoss gilt als anrechenbar. 

5. Die drei Lichthöfe müssen nachweisbar der Energieeinspa­
rung und dem Immissionsschutz dienen. 

Die Bodenfläche ist mit geeigneten Pflanzen (auch Sträu­
chern und Bäumen) zu gestalten. 

6. Abgrabungen zur Freilegung von Untergeschossen sind unzu­
lässig, ausgenommen für die beiden Rampen zum 1. Unterge­
schoss durch die jedoch höchstens 50 % der jeweiligen 
Aussenwandfläche des Untergeschosses über dem gestalteten 
Terrain in Erscheinung treten dürfen. 

7. Die Anzahl der erforderlichen Abstellplätze für Motorfahr­
zeuge richtet sich nach den Vorschriften der Bauordnung; 
es dürfen jedoch höchstens 300 Plätze erstellt werden. 

8. De r nordwestl i che Grunds tücksteil und die Fläche zwischen 
Gebäude und Schäflibach sind im Einvernehmen mit den zu­
ständigen Stellen des Kantons Zür ich (AGW) und dem Gemein­
derat als Grünanlage z u gestalten. 

9. Durch das Areal ist zulasten der Grundeigentümerin ein öf­
fentlicher Fussweg mit Brücke über den Schäflibach zu er­
stellen . Wird dieser Fussweg 2.00 m breit angelegt, er­
folgt der Unterhalt durch die Gemeinde; bei einer Fussweg­
brei te von 1.50 m besorgt die Grundeigentümerin den Unter­
halt. 

10. Das zu realisierende Bauvorhaben (inkl. Umgebungsgestal­
tung) muss erhöhten ästhetischen und gestalterischen Anfor­
derungen genügen. 

11. Im übrigen gelten das PBG und die Bauordnung der Gemeinde 
Urdorf. 
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